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Kriminalität
Ge s amt bezel cturung für Rechtsverletzungen in Form 
der gesellschaftsgefährliehen ( —► Gesellsohafts- gefährlichkeit) und gesellschaf tswidrigen ( — G e 
sellschaf ts Widrigkeit ) Handlungen, die im Straf
gesetzbuch und in strafrechtlichen Einzelgesetzen 
als Straftaten beschrieben werden. Die K. wird ent
sprechend ihrem sozialen Vesen, ihren sozial-öko
nomischen Ursachen, Angriffsrichtungen und Zielstellungen in drei Hauptgruppen differenziert:
- die friedensgefährdende, gegen Souveränität der DDR, die Menschlichkeit und die Menschenrechte 
gerichtete Kriminalität (vgl. 1. Kapitel - Besonderer Teil des StGB),

- die staatsfeindliche Kriminalität (vgl. 2. Kapitel - Besonderer Teil des StGB),
- die allgemeine Kriminalität (vgl. 3. - 9. Kapi

tel - Besonderer Teil des StGB sowie Einzelge
setze, die strafrechtliche Bestimmungen enthalten).

Kriminalität, Beziehung zur Subversion
zwischen der —м Kriminalität und der — S u b 
version des Feindes bestehen enge Beziehungen, 
da —► Staatsverbrechen und politisoh-operativ 
bedeutsame Straf taten der allgemeinen Krimina
lität immanenter Bestandteil des subversiven 
gegnerischen Vorgehens sind. So werden vom 
Gegner die politisch-ideologische Diversion 
und die gegnerische Kontaktpolitik als wesent
liche Bestandteile der Subversion immer stär
ker darauf ausgerichtet, in der DDR eine ideo
logische und personelle Basis zu schaffen, wei
tere Personen auf feindliohe Positionen zu 
ziehen und zu ant is ozialis tischen Handlungen 
einschließlich der Begehung von ütaateverbre- 
chen und politisch-operativ bedeutsamen Straftaten der allgemeinen Kriminalität zu mobilisieren. Staatsverbrechen wie insbesondere Spio
nage, andere Landesverrateverbrechen, staats
feindlicher Menschenhandel und politisch-operativ 
bedeutsame Straftaten der allgemeinen Krimina
lität werden vom Gegner zur Forcierung seiner 
subversiven Tätigkeit genutzt,- um das Vertrauens
verhältnis zwischen Partei- und Staatsführung 
und der Bevölkerung der DDR zu -untergraben, Bür
ger der DDR im feindlichen Sinne zu beeinflus
sen und zu antisozialistischen Handlungen zu 
mobilisieren sowie das internationale Ansehen 
der DDR zu diskriminieren. Die Hauptgruppe der 
friedensgefährdenden, gegen die Souveränität 
der DDR, die Menschlichkeit und die Menschen
rechte gerichteten Kriminalität ist Bestand
teil der Planung, Vorbereitung und Durchführung 
von Aggressionskriegen durch imperialistische


